
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/12/16 4Ob387/80,
4Ob132/93, 4Ob172/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1980

Norm

ABGB §1330 Abs2 BI

EO §381 B

Rechtssatz

Für EV wegen Verstoßes nach § 1330 Abs 2 ABGB ist eine konkrete Gefahrbescheinigung notwendig.

Entscheidungstexte

4 Ob 387/80

Entscheidungstext OGH 16.12.1980 4 Ob 387/80

4 Ob 132/93

Entscheidungstext OGH 21.09.1993 4 Ob 132/93

Vgl aber; Beisatz: Ein wegen einer Ehrverletzung oder wegen einer kreditschädigenden Äußerung zustehender

Unterlassungsanspruch kann durch einstweilige Verfügung gesichert werden, ohne daß es einer gesonderten

Gefahrensbescheinigung bedarf. (T1); Veröff: MuR 1993,221

4 Ob 172/93

Entscheidungstext OGH 15.02.1994 4 Ob 172/93

Vgl aber; Beis wie T1
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